
Niederhäuser: Zwischen Reich und Region      33

Zwischen Reich und Region
Die Herren von Strättligen
Peter Niederhäuser

«Es warent ouch edel notveste lüte in burgenden [Burgund], sunderlichen drü 

geslechte, die manlich getat erlich bewiset hant. Daz warent die von Stretlin­

gen, von Ringenberg und von Egerden […], der von Stretlingen waz von künges 

geslechte geborn…».1 Für den Berner Chronisten Konrad Justinger gehörten 

die Herren von Strättligen mit den von Ringgenberg und Aegerden zu den her­

ausragenden Adelsgeschlechtern in Burgund und stammten vom burgundischen 

Königshaus ab. Wenig später baute dann der Kleriker Elogius Kiburger in sei­

ner «Stretlinger Chronik» diese Herkunftslegende zu einem breiten und phanta­

sievollen Epos aus und führte die Familie auf einen König Ptolemäus zurück, 

der zum Christentum übergetreten sei.2 Diese romanhafte Überlieferung kontras­

tiert mit dem tatsächlichen Wissen um eine Familie, die zu den angesehenen 

«Edelleuten» im Berner Oberland zählte und mit dem Minnesänger Heinrich 

eine besondere Persönlichkeit besass. Sie wird aber erst ab der Mitte des 13. Jahr­

hunderts deutlicher greifbar, um bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts wie­

der aus den Quellen zu verschwinden. 

Die historische oder eher historiografische Bedeutung passt nicht zur dün­

nen Faktenlage, die durchaus charakteristisch ist für hochadlige Familien wie 

die Strättligen. Sie entspricht ebensowenig einer Geschichtsschreibung, die aus 

stadtbernischer Optik den Niedergang des Adels kommentiert: Nach einer 

scheinbaren Blütezeit besiegelten Misswirtschaft und Schuldenlast das Schick­

sal der Hochfreien; Bern habe die adlige Konkurrenz eliminiert und sich die 

strategisch wichtigen Herrschaften gesichert.3 Die ausgesprochen lückenhafte 

Überlieferung gibt zwar Einblick in einzelne Episoden und Handlungen, allzu 

vieles bleibt jedoch in dieser Familiengeschichte im Dunkeln. Die folgenden 

Ausführungen legen deshalb das Schwergewicht auf strukturelle Momente. 

Diese machen vor dem Hintergrund der regionalen Ereignisse auf Besonderhei­

ten der Strättligen aufmerksam und stellen dabei die Frage nach Handlungsspiel­

räumen. Vier Themenbereiche stehen im Vordergrund: Woher stammt unser 

Wissen? Welchen Rang nahmen die Freiherren ein? Worauf stützten sie ihre 

Macht ab? Und welche Kontakte und Beziehungen prägten den adligen Alltag?

1. Mit Brief und Siegel – die Familiengeschichte 
im Spiegel der Überlieferung

1175 erscheint mit «dominus Henricus de Stretelingen» erstmals ein Vertreter 

der Familie, als Herzog Berchtold von Zähringen dem Cluniazenserpriorat Rüeg­

gisberg ein Gut schenkte.4 Der Zeitpunkt der Ersterwähnung mag zufällig er­
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Linke Seite: Adlige Akteure – Ende 1263 schenkt Rudolf von Strättligen  
dem Kloster Interlaken die Kirche Gurzelen. Erstmals treten hier die Freiherren 
in eigener Sache auf; die Siegel von Rudolf und dessen Bruder Heinrich sind 
gleichzeitig die ältesten erhaltenen Siegel der Familie. – Staatsarchiv Bern, 
Urkunde Fach Interlaken, datiert vom 4.12.1263. Foto: Andreas Frutig.

scheinen, weniger zufällig ist die Anwesenheit im Gefolge der Herzöge von 

Zähringen, wo sich Heinrich von Strättligen in eine lange Reihe von Zeugen ein­

reiht. Unter den erwähnten «burgundischen Baronen» finden sich auch Vertre­

ter der Edelfreien von Belp, Oberhofen, Thun, Weissenburg, Kien oder Signau. 

Wie nahe die Strättligen den Herzögen standen, ist unklar; deutlich wird auf je­

den Fall die Einbettung in eine Adelslandschaft, die durch Zugehörigkeit zu und 

wohl auch Abhängigkeit von den Zähringern geprägt wurde.5 Als selbständige 

Urkundenaussteller mit eigenem Siegel erscheinen die Herren von Strättligen 

hingegen erst um 1260, als Rudolf in Anwesenheit seines Bruders Heinrich und 

von dessen beiden Söhnen dem Kloster Interlaken die Kirche Gurzelen abtrat. 

Diese Verschreibung wurde interessanterweise «bei Bern» getätigt.6

Während das angebliche Stammschloss Strättligen nie als Besitz der Frei­

herren belegt ist, findet sich 1290 erstmals ein Bezug zum ungleich bedeuten­

deren Spiez, als Heinrich aus Not seinem Onkel Rudolf von Kien die «zu seiner 

Burg Spiez» gehörenden Güter mit Ausnahme des Turmes, eines Gebäudes in­

nerhalb des Walls und des Patronatsrechts der Kirche verpfändete.7 Spiez blieb 

für die folgenden Jahrzehnte im Zentrum der Aktivitäten der Herren von Strätt­

ligen, die um 1350 im Mannesstamm ausstarben. Letztes Zeugnis ist die in Spiez 

vorgenommene Vergabe eines Gutes in Leissigen 1349 durch Ritter Johann von 

Strättligen an das Kloster Interlaken, wo drei Töchter des Freiherrn lebten.8 

Spätere, vereinzelte Erwähnungen betreffen daher ausschliesslich Frauen. Als 

Letzte des Geschlechts soll Anna von Strättligen, Witwe Ulrichs von Erlach, nach 

1401 gestorben sein.9

Zwischen 1175 und 1401 finden sich rund 100 Schriftstücke zu den Freiher­

ren von Strättligen, wobei die grosse Mehrheit, nämlich 80 Stück, aus der Zeit 

zwischen 1250 und 1350 stammt. Die Überlieferung ist lückenhaft, wenn nicht 

zufällig. Die Freiherren treten nur gerade in einem Drittel der Urkunden als ei­

genständige Akteure auf; fast gleich viele Urkunden stehen in Zusammenhang 

mit dem Kloster Interlaken, der Stadt Bern und einzelnen städtischen Ge­

schlechtern. Deutlich wird dabei die Nähe der Freiherren zum Kloster, wo Fa­

milienangehörige standesgemäss versorgt wurden; deutlich wird aber auch die 

Nähe zur Stadt Bern, wo auffallend viele Rechtsgeschäfte getätigt wurden. Im 
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14. Jahrhundert sorgten zudem Heiratsbeziehungen mit den Bubenberg und 

Münzer für zusätzliche Kontakte zur städtischen Gesellschaft. Bern war in 

herrschaftspolitischer Hinsicht vielleicht ein Rivale der Freiherren, im Alltag 

standen aber ständische Gegensätze wohl eher im Hintergrund.

Ihren Höhepunkt findet die Schriftlichkeit in den 1330er-Jahren, als über 26 

Urkunden die «Liquidation» der Herrschaft dokumentieren. Wie einseitig das 

Bild der Familie dabei erscheint, zeigt sich daran, dass wir zu diesen letzten Ver­

käufen sehr viel wissen, im Gegensatz zu Käufen, zur Verwaltung des Besitzes 

oder zu Absprachen in Zusammenhang mit Eheschliessungen, Todesfällen und 

Erbschaften. Darf deshalb von einem exemplarischen Niedergang eines angese­

henen Geschlechts ausgegangen werden? Oder erlaubt die Geschichte der Fami­

lien vor dem Hintergrund einer einseitigen Quellenlage auch andere Zugänge 

und Interpretationen?

2. «Edel notveste lüte» – Titel, Rang und Stand

Der Chronist Justinger spricht von «edel notvesten lüten», die im burgundischen 

Raum eine besondere Rolle spielten. Trotz der Erwähnung 1175 von «Herren» 

(domini) im Umfeld der Herzöge von Zähringen bleiben die Konturen der Adels­

landschaft allerdings verschwommen. Zur Unklarheit tragen auch die verschie­

denen Titel bei, die von den Freiherren von Strättligen im Laufe der Jahrzehnte 

verwendet wurden: Herr, Edelfreier (nobilis), Vogt (advocatus), Junker und Rit­

ter stehen mehr oder weniger wahllos nebeneinander. Scheint die adlige Hier­

archie zur Zeit der Zähringer einigermassen klar, so verschwimmen die Gren­

zen von Stand und Rang im 13. und 14. Jahrhundert. 

Der Chronist Justinger wie der Geistliche Kiburger betonen beide Alter und 

ehrwürdige Herkunft der Herren von Strättligen, die als Edelfreie oder Frei­

herren einer charakteristischen und einflussreichen Adelsgruppe angehörten, 

über deren Anfänge und Konstituierung so gut wie nichts bekannt ist. Zusam­

mengesetzt aus Adligen freien Standes, übte diese Gruppe wohl schon früh auf 

regionaler Ebene Einfluss aus und stützte sich dabei vor allem auf Eigenbesitz 

ab, zum Teil auch auf Lehen, die sie dem Dienst für höhergestellte Adlige ver­

Linke Seite: Adlige Erinnerung – Auch nach ihrem Aussterben blieben die 
Freiherren von Strättligen in der adligen Gedächtniskultur verankert. 
So erscheinen sie unter anderem im Wappenbuch von Konrad Grünenberg 
(Konstanz 1483), einer reichen spätmittelalterlichen Zusammenstellung 
von bestehenden, ausgestorbenen und fiktiven Adelsgeschlechtern (unten 
links). – Bayerische Staatsbibliothek München, BSB -Hss Cgm 145, 249.
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dankte.10 Es ist aber bezeichnend, dass diese Edelfreien erst nach dem Ausster­

ben der Zähringer deutlicher fassbar werden, als sich der fürstliche Zugriff auf 

Burgund lockerte und zahlreiche Freiherren in einer Art Machtvakuum Spiel­

raum für eine eigenständige Politik erhielten. 

Der Titel «Freiherr» und der Anspruch auf ständischen Vorrang sollen aller­

dings nicht zum Schluss führen, diese Edelfreie hätten eine in sich geschlossene, 

führende Gruppe gebildet und aus einer mächtigen Position heraus agiert. Abge­

sehen von Zeugenlisten und Hinweisen auf Heiratsbeziehungen geben die Quel­

len kaum Aufschluss über gemeinsame Interessen und andere Formen von Iden­

tität und Zusammenhalt. Konkurrenz und Kooperation gingen wohl Hand in 

Hand, und der Aufstieg einzelner erfolgreicher Ministerialenfamilien stellte den 

Vorrang des «freien» Adels zunehmend infrage. Dass keine edelfreie Familie des 

Berner Oberlands über die Region hinaus eine namhafte Position erringen 

konnte, sondern dass vielmehr im 13. Jahrhundert mit dem Bischof von Sitten, 

den Grafen von Savoyen und Kyburg, den Habsburgern und der Stadt Bern 

starke «fremde» Mächte Einfluss gewannen, ist letztlich ein Indiz für die allzu 

bescheidene Macht der Freiherren, die im Oberland keine in sich geschlosse­

nen, grösseren Herrschaften aufzubauen vermochten.

Das Aussterben der Zähringer verband sich vorübergehend mit einer stärke­

ren Präsenz der Staufer im Oberland. So treffen wir auch Johannes von Strättli­

gen 1220 / 23 im Umfeld von Friedrich II. an, als der König das Kloster Interla­

ken schirmte.11 In der Folge erschienen nicht nur Interlaken, sondern auch 

andere Gebiete im Oberland unter dem Schutz und der Hoheit des Reiches. Man 

geht kaum fehl in der Annahme, den auffallenden Titel «Advocatus» (Vogt) damit 

in Verbindung zu setzen, den die Strättligen im 13. Jahrhundert wie einige we­

nige Adelsgeschlechter, so die Brienz-Ringgenberg oder Wädenswil, trugen, der 

sich weder auf Kastvogteien noch auf besondere Gerichtsrechte bezog und sich 

in dieser Form mindestens in der Deutschschweiz nicht findet.12 Einen Rück­

schluss auf das Reich erlaubt dagegen nur ein einziges Schriftstück. Karl IV. 

verurkundete 1348 in Nürnberg, «unnser lieber getruwer Johans von Strettlin­

gen» habe seine Reichslehen, nämlich die Burg Mannenberg, das Sässhaus Scha­

dau sowie den Laienzehnt bei der Pfarrkirche Scherzligen, aufgegeben und bitte 

um die Verleihung an seinen Schwiegersohn Ulrich von Bubenberg.13 Ob sich 

diese Herrschaftsrechte bereits im 13. Jahrhundert im Besitz der Freiherren von 

Strättligen befanden, darf zumindest bei Mannenberg bezweifelt werden. Unklar 

ist zudem, welche Reichsrechte sich hinter diesen Lehen tatsächlich verbargen. 

Der Begriff «Advocatus» taucht pauschal mit dem Familiennamen auf, nie aber 
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Im Zeichen königlicher Autorität: Siegel von Karl IV., der 1348 Ulrich 
von Bubenberg jene Reichslehen verlieh, die bisher Johann von Strättligen  
innehatte. – Staatsarchiv des Kantons Bern, Fach Freiheiten, Siegel der 
Urkunde vom 16.1.1348. Foto: Andreas Frutig.
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in Bezug zur Herrschaft Spiez, und nur einmal über eine Siegelinschrift zu 

Wimmis (1263).14 Im Vordergrund standen deshalb wohl weniger an bestimmte 

Herrschaften gebundene Reichsrechte, sondern vielmehr die Absicht der Strätt­

ligen, sich als eine Art «Reichsadel» zu positionieren. Mochten die Reichslehen 

an sich wenig Macht bringen, so trugen die Nähe zum Reich und der Titel «Advo­

catus» zum Ansehen des Geschlechts bei. Dieses legitimierte auf diese Weise sei­

nen Vorrang gegenüber Standesgenossen und grenzte sich gegenüber Bern, In­

terlaken und Talschaften wie dem Haslital ab, die sich ebenfalls auf den König 

und das Reich beriefen.

Das Festhalten an traditionsreichen Bezeichnungen und das Führen eines 

ungewöhnlichen Titels waren Zeichen der Distinktion; um 1300 befand sich aber 

die adlige Welt im Umbruch. Als Heinrich von Strättligen 1290 seinem Onkel 

Spiez verpfändete, bezeichnete er sich im gleichen Atemzug als «Advocatus von 

Strättligen, Herr von Spiez und Junker».15 Der pauschale Adelsbegriff «Junker» 

verband sich mit dem Hinweis auf Reichsrechte und den Besitz der Herrschaft 

Spiez, nicht erwähnenswert schien dem Adligen hingegen der Hinweis auf die 

freie Herkunft. Neu kam dafür ab 1320 der Titel «Ritter» hinzu – ein Hinweis auf 

die immer durchlässigeren Grenzen zwischen «freiem» und «unfreiem» Adel?16 

Der Rittertitel diente ursprünglich der Auszeichnung von Dienstleuten und 

verbreitete sich später auch bei Hochadligen in fürstlich-landesherrlichem 

Dienst. Im 14. Jahrhundert bezeichnete sich Johann von Strättligen häufiger als 

«Ritter» denn als «Freier», was auf ein neues adliges Umfeld hinweist. Wem die 

Strättligen den Ritter-Titel verdankten, ist unklar. Infrage kommen sowohl die 

Grafen von (Neu-)Kyburg als bedeutendstes Adelsgeschlecht der Region als auch 

die Habsburger, die in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts im Oberland 

auffallend präsent waren, 1313 ihren Vorrang über die Kyburger bekräftigten 

sowie Burg und Hof Spiez dem «Edelmann» Johannes von Strättligen zu Lehen 

gaben.17 Wie weit der Ritter-Titel auf Abhängigkeiten oder auf neue Aufgaben 

und Einkünftemöglichkeiten im Umfeld der Landesherrschaft hinweist, ist of­

fen. Die Herren von Strättligen standen zu diesem Zeitpunkt mit den Grafen 

von Kyburg wie mit den Habsburgern in Kontakt. Der Spagat zwischen freier 

Herkunft und Ritterbürtigkeit begleitete die Freiherren bis zu ihrem Aussterben. 

Als Johann von Strättligen 1349 ein letztes Mal in den Quellen auftaucht, ver­

machte er dem Kloster Interlaken als «Ritter und Freier» ein Gut.18
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Ein Nachklang adliger Verwandtschaftspolitik? Der vermutlich in Wettingen 
bestattete Rudolf von Strättligen wurde bei der Erneuerung des Konvents  
um 1600 als Stifter und Wohltäter verehrt. Auf seinen Rang weist unter  
anderem die Stuckfigur hin, die Abt Peter II. Schmid 1607 im Querhaus des 
Klosters Wettingen anbringen liess. – Kantonsschule Wettingen.
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3. Zwischen Eigenständigkeit und Abhängigkeit –  
Spielräume adligen Handelns

Die Frage von Titel und Anrede erinnert daran, dass die Adelslandschaft kein 

festes Gefüge war und den Beziehungen zu einflussreichen Hochadligen gros­

ses Gewicht zukam. Die Herrschaft der Herren von Strättligen lag im Gebiet 

von Simme, Kander und Thunersee; über Verwandtschaft und andere Kontakte 

bewegten sie sich aber in einem Raum, der weit über das Oberland hinausreichte 

und auf Mobilität und Flexibilität adligen Handelns sowie auf die zeitweilige 

politische Bedeutung von Edelfreien hinweist. Die erste Erwähnung im Gefolge 

der Herzöge von Zähringen, das Auftauchen im Umfeld des Stauferkönigs Fried­

rich II. wie auch der Besitz von Reichslehen sind Zeugnisse für das Tätigkeits­

feld der Freiherren; auf solche Zusammenhänge gehen verwandtschaftliche Be­

ziehungen zu den Grafen von Rapperswil und Kontakte zum Zisterzienserkloster 

Wettingen zurück, wo ein Rudolf von Strättligen als Stifter verehrt wurde.19

Bis ins 14. Jahrhundert bleiben die verwandtschaftlichen Bindungen unklar. 

Überliefert sind die Heirat mit den Freiherren von Bremgarten und Kien sowie 

– etwas später – mit den Bebingen und Ringgenberg.20 Kurz vor 1300 kam Pe­

ter von Dietikon als unehelicher Sohn von Graf Rudolf von Habsburg-Laufen­

burg und Elisabeth von Strättligen zur Welt.21 1323 erscheinen die Edelfreien 

Walter von Wädenswil und Johannes von Weissenburg als Blutsverwandte (con­

sanguinei) des Johannes von Strättligen, 1325 dann die Freiherren von Rüssegg 

und Signau als Verwandte. In den 1330er-Jahren erfolgten die Eheschliessun­

gen mit den Bubenberg und Münzer, während Heinrich von Strättligen Mar­

meta von Greyerz heiratete, deren Bruder Peter 1342 Graf werden sollte.22 Auf 

die Ehefrau Ulrichs von Erlach, Anna von Strättligen, wurde bereits hingewie­

sen. Wir wissen im Detail wenig über die verwandtschaftlichen Beziehungen, 

unbestritten ist jedoch der Erfolg dieser Heiratspolitik – bis zu seinem Ausster­

ben genoss das Geschlecht hohes Ansehen. Eheliche Verbindungen mit gleich-, 

wenn nicht besser gestellten Geschlechtern standen im Vordergrund und wur­

den auch bildlich dokumentiert, wovon die freigelegten Ritzzeichnungen im 

Turm der Spiezer Burg zeugen. Der Kontakt zu den Bubenberg und Münzer 

fällt dagegen zwar aus dem (hoch-)adligen Rahmen, war aber dank Ansehen, 

Einfluss und Finanzkraft der beiden städtischen Familien keine schlechte 

Wahl.23

Die verwandtschaftlichen Beziehungen widerspiegeln sich im politischen 

Tätigkeitsfeld der Freiherren von Strättligen, die als Zeugen Rechtsgeschäfte 
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Die Ritzzeichnungen im Spiezer Wohnturm verweisen auf dynastische 
Verbindungen der Strättligen und führen eine lebendige Turnierkultur vor Augen. 
Mit eingelegter Lanze richtet sich der Reiter mithilfe der Steigbügel auf, 
der Hengst hat seine Vorderläufe zum Galopp angehoben. Die Fahne an der 
Lanze zeigt einen aufsteigenden Löwen – das ältere Wappen der Ringgenberg. 
Streithämmer und Lanzenspitzen zieren als persönliche Embleme Fahne, 
Helm und Schild. – Denkmalpflege des Kantons Bern, Foto: Gerhard Howald.
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verwandter Hochadliger beglaubigten und in der «grossen» Politik der Zeit Er­

wähnung fanden. Besonders aufschlussreich sind die Auseinandersetzungen 

zwischen Savoyen, Sitten und Kyburg in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Hier 

treffen wir Heinrich von Strättligen 1253 im Gefolge Graf Hartmanns des Jün­

geren von Kyburg auf der Lenzburg, während sein Bruder Rudolf 1257 im Streit 

zwischen dem Bischof von Sitten und dem Kyburger Grafen um Herrschafts­

rechte im Berner Oberland anscheinend die Burg Diemtigen dem Bischof überge­

ben musste.24 Im Friedensvertrag zwischen dem Bischof und Peter von Savoyen 

werden 1260 die beiden Brüder wie auch der Graf von Kyburg aufseiten Savo­

yens erwähnt. Wenig später versicherten sie dem Grafen ihre Unterstützung, als 

Dank für Güter, die dem Bischof abgewonnen wurden – als Garanten stellten 

sich Aimo von Montenach-Belp, Werner von Kien und Wilhelm von Weissen­

burg zur Verfügung.25 Die Beziehungen zwischen diesen Edelfreien zeigte sich, 

als Rudolf von Strättligen für die Herren von Kien ein Abkommen der Talschaft 

Frutigen mit Savoyen besiegelte und im Namen der Kien und der Talschaft dem 

Bischof von Sitten eine beträchtliche Summe Geld übergab.26 1266 anerkannte 

Rudolf von Strättligen bei der Kirche Bern öffentlich den savoyischen Vorrang 

und versprach Graf Peter Hilfe. Nach dem Aussterben der Grafen von Kyburg 

1264 standen sich Savoyen und Habsburg gegenüber und war es Peter von Savo­

yen vorübergehend gelungen, Bern und den regionalen Adel in sein Einflussbe­

reich einzugliedern.27

Der (neu-)kyburgisch-habsburgische Zugriff Jahrzehnte später erwies sich 

im Vergleich als deutlich bescheidener. 1290 stand Spiez den Grafen von Kyburg 

und den Freiherren von Eschenbach offen, spätestens im 14. Jahrhundert ge­

hörte Spiez lehensmässig zu Habsburg. Abgesehen vom Ritter-Titel und den Re­

gelungen zu Spiez finden sich jedoch keine Hinweise auf eine Einbindung in die 

kyburgische oder habsburgische Herrschaft. Die Verfügungsgewalt über Reichs­

lehen erinnert schliesslich an eine letzte Form von Beziehung, den Kontakt zum 

Reich und zum König, wobei der Advocatus-Titel und die Lehensurkunde von 

1348 die einzigen Belege dafür sind. Könnten die Beziehungen in verschiedenste 

Richtungen nicht darauf hinweisen, dass es den Freiherren von Strättligen ge­

lungen war, zwischen den unterschiedlichen Mächten zu lavieren, ohne sich stär­

ker einer Partei verpflichten zu müssen? Darauf könnte auch das Fehlen eines 

Burgrechts mit Bern hinweisen. Und beruhte der Spielraum der Strättligen und 

anderer edelfreier Geschlechter nicht gerade darauf, dass bis weit ins 14. Jahr­

hundert hinein die politischen Verhältnisse im Oberland recht offen blieben und 

sich nach dem Wegfall der Zähringer lange keine Vorherrschaft etablieren konnte?



Niederhäuser: Zwischen Reich und Region      45

4. Verkäufe «aus dringender Notwendigkeit» –  
Besitz und Herrschaftsstrukturen

Die Überlieferung betont den Ausverkauf der Herrschaft; erhalten sind vor allem 

Urkunden zu Gütern, die in den Besitz des Klosters Interlaken gelangt waren, 

des bedeutendsten Grundherrn im Oberland. Entsprechend schwierig erweist 

sich eine Bestandesaufnahme der Herrschaft der Freiherren von Strättligen, da 

wir zwar über Veräusserungen informiert sind, nicht aber darüber, seit wann 

sich welche Herrschaftsrechte in der Hand der Strättligen befanden. Spiez taucht 

erst 1290 im Besitz der Freiherren auf, die angebliche Stammburg Strättligen 

wird überhaupt nie in Verbindung mit den Edelfreien erwähnt. Wie bei anderen 

edelfreien Familien fehlen Schriftstücke, die einen Überblick über die Verwal­

tung der Ländereien oder die finanzielle Situation geben. Aufschluss verdanken 

wir einzig rechtfertigenden Äusserungen im Zusammenhang mit Verkäufen. So 

erfahren wir 1263 von Schulden bei Juden, 1290 musste Heinrich von Strättli­

gen «aus dringender Notwendigkeit» die Herrschaft Spiez seinem Onkel verpfän­

den, und 1336 trat Heinrich von Strättligen dem Grafen Peter von Greyerz, dem 

Onkel seines Schwagers, die Herrschaften Laubegg und Mannenberg wegen 

«schweren Schulden» ab.28 Auf Schulden in Freiburg weist ein Verzeichnis hin, 

das wohl in Zusammenhang mit dem Verkauf der Herrschaft Spiez steht.29

Nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Quellen bezieht sich überhaupt auf 

Besitztitel und Herrschaftsrechte. Überliefert sind der Verkauf von Kirche und 

Gütern in Gurzelen um 1260 an das Kloster Interlaken, von Reben am Bieler­

see 1273 an die Komturei Buchsee, von Gütern in Schoren 1277 an Interlaken, 

von Kirche und Vogtei Leissigen 1312 an Interlaken, von der Kirche Zweisim­

men 1335 an Interlaken sowie der Herrschaften Laubegg und Mannenberg 1336 

an den Schwager Peter von Greyerz und schliesslich von Spiez 1338 an den 

Schwager Johann von Bubenberg, Schultheiss von Bern. Handänderungen be­

treffen zudem Güter in Thun, Bächi, Spiez, Zweisimmen und Leissigen. Zeit­

weilig im Besitz der Freiherren befanden sich die Burgen Diemtigen und Wim­

mis, ein Haus in Bern und Güter im Simmen- und Gürbetal; Erwähnung 

verdienen schliesslich die Reichslehen mit dem Sässhaus Schadau, der Burg 

Mannenberg sowie Alp- und Zehntrechten. Insgesamt scheint die Basis der Ein­

künfte ausgesprochen traditionell; Hinweise auf eine Intensivierung von Herr­

schaft, insbesondere die Förderung von Städten und Märkten, fehlen völlig. 

Strukturen erhält dieses Konglomerat von oft nicht weiter fassbaren Rechten 

und Titeln erst nach 1300. Herrschaftszentrum war Spiez mit den umliegenden 
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Eine breit abgestützte Herrschaftsgrundlage: Karte mit dem urkundlich 
belegten Besitz der Freiherren von Strättligen. – Entwurf Peter Niederhäuser, 
Umsetzung Camillo Kohli.

Besitzverhältnisse

belegt um 1330

 	Burg

	 Kirche

	 Güterkomplexe

Verkäufe und Schenkungen vor 1330

 	Burg

	 Kirche

	 Güterkomplexe
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Dörfern, Mühlen, Rebbergen und Wäldern. Über den «städtischen» Charakter 

von Spiez, das 1338 als «statt» und «stettlin» erwähnt wird, ist nichts bekannt.30 

1312 erscheinen «burgenses de Spietz» als Zeugen einer freiherrlichen Schen­

kung, während das wohl in den 1330er-Jahren erstellte Verzeichnis der Einkünfte 

der Herrschaft keine Hinweise auf eine besondere rechtliche Stellung von Spiez 

enthält.31 Geistliches Zentrum war die Eigenkirche Spiez, wo um 1330 der Kle­

riker Ulrich von Strättligen wirkte. Nach seiner Resignation schenkte er 1338 

der Kirche Güter in Zweisimmen, die unter anderem der Speisung von Armen 

nach Pfingsten dienten.32 In Spiez stifteten Heinrich von Strättligen und seine 

Frau Marmeta von Greyerz einen Altar zu Ehren der heiligen Katharina; die Vog­

tei über diese Pfrund ging 1361 an Johann von Bubenberg über. Mindestens so 

wichtig wie Spiez scheint das Kloster Interlaken, das von den Freiherren auf­

fallend viele Güter und Kirchen übernahm, wo adlige Töchter standesgemäss 

versorgt und wo vermutlich auch Adlige bestattet wurden. Von der Witwe Mar­

meta ist allerdings bekannt, dass sie das greyerzische Hauskloster Rougemont 

als Ort der letzten Ruhe wählte.33

Auf sicherem Boden bewegen wir uns erst ab 1330, als die Strättligen zumin­

dest auf dem Papier über eine beträchtliche Herrschaft verfügten. Johann und 

sein Sohn Heinrich verwalteten Spiez; einer der Neffen bzw. Cousins, Ulrich, 

schlug die kirchliche Laufbahn ein und wurde Kirchherr in Spiez, der andere, 

Heinrich, heiratete Marmeta von Greyerz und dürfte kurz vorher die Herrschaf­

ten Laubegg und Mannenberg mit Zweisimmen übernommen haben, die 1326 

erstmals im Besitz der Strättligen erscheinen.34 Beide Herrschaftskomplexe wa­

ren gemeinsamer Besitz aller Familienangehörigen. Zum sozialen Rang passen 

die Eheverbindungen zu den Bubenberg, Münzer sowie Greyerz, die an den 

Herrschaften im oberen Simmental aus territorialen Gründen interessiert wa­

ren. Wenige Jahre später hatte sich aber die Stellung der Strättligen buchstäb­

lich in Luft aufgelöst; zurück blieben um 1340 einzelne Güter sowie ein Haus 

in Spiez.35 Der «Ausverkauf» der Herrschaft in kurzer Zeit prägte das Urteil der 

Nachwelt: «Die Pflicht, den angeborenen Rang zu behaupten, wurde eine drü­

ckende Last», urteilte von Mülinen; «zu spät schloss man Frieden mit Bern und 

durch Heirat Freundschaft mit seinen ersten Geschlechtern, den Bubenberg, 

von Erlach und Münzer», hielt Hänni fest.36 Aber stimmen diese Aussagen, die 

den Niedergang der Strättligen mit Standesbewusstsein und fehlender Anpas­

sung an Bern erklären?

So spektakulär die «Liquidation» erscheint, so offen sind bei genauerem Hin­

schauen die Hintergründe. Schulden spielten zweifellos eine Rolle, auf die 1336 



48    

beim Verkauf von Laubegg-Mannenberg ausdrücklich hingewiesen wurde. Aber 

beide Herrschaften blieben trotz der Handänderung in der Verwandtschaft, und 

1340 treffen wir Heinrich von Strättligen erneut auf Burg Mannenberg an, als 

er mit dem Schwager und Johann von Raron eine Friedensregelung zwischen 

den Talleuten von Frutigen und dem Obersimmental bekräftigte.37 Später urkun­

dete er in Zweisimmen, und 1348 erscheint, wie bereits erwähnt, die Burg Man­

nenberg als Reichslehen. 

Ähnlich zeigt sich die Situation in Spiez, das zuerst an die Münzer, später 

an die Bubenberg veräussert wurde – beide waren dem Schlossherrn verwandt­

schaftlich eng verbunden. Der Verkauf der Herrschaft hatte weniger mit Bern 

zu tun, das angeblich dafür sorgte, dass Spiez «nicht an einen unberufenen Drit­

ten falle», so von Mülinen, sondern passte vielmehr zur Familienpolitik. Es fällt 

nämlich auf, dass der nach längerem Hin und Her realisierte Verkauf an die 

Bubenberg am 28. Oktober 1338 erst erfolgte, als der Sohn des Schlossherrn, 

der mit Margreth von Bubenberg verheiratete Heinrich von Strättligen, tot war.38 

Die Übergabe der Reichslehen durch Johann von Strättligen an seinen Schwie­

gersohn Ulrich von Bubenberg Anfang 1348 geschah dann nach dem Tod des 

Neffen Heinrich von Strättligen, als klar war, dass die Familie im Mannesstamm 

aussterben würde.39 Der «Ausverkauf» kann deshalb als eine kontrollierte Liqui­

dation verstanden werden. Nachdem das Ende des Geschlechts absehbar war, 

trat der Letzte der Familie, Johann von Strättligen, in fortgeschrittenem Alter 

die Herrschaftsrechte in zwei Etappen an die Verwandten ab. Die Bubenberg 

etablierten sich damit in Spiez nicht als Statthalter Berns, sondern als legitime 

Erben der Freiherren. 

Als Edelfreie, Vögte, Junker und Ritter war es den Strättligen bis zu ihrem 

Aussterben in der Mitte des 14. Jahrhunderts erstaunlich gut gelungen, über 

lange Zeit «oben» zu bleiben und nicht zuletzt dank Reichsrechten hohes An­

sehen zu geniessen. Hatte der Chronist Justinger diese Leistungen vor Augen, 

als er von «edel notvesten lüten» sprach?
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